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Aufgrund des g 202 Abs. 1 des Niedersächsischea Beamten_
gesetzes in der Fassung vom 19. Februar 2001 fNds. GVBI.
S. 33) wüd verordnet:

Erster Teil

Allgemeines

Sr
Geltungsbereich

, Diese Verordaung regelt den Vorbereitungsdienst und die
Zweite Staatsprtifung fur die Laufbahnen des Lehramts

1. an Grund.-, Haupt- und Realschulen (gehobener Dienst),

2. ftir Sonderpädagogik (gehobener Dieust),

3. an Gymnasien (höhererDienst),

4. aa beru-fsbildenden Schulen (höherer Dienst).

Zweiter Teil

Vorbereitungsdienst

s2
Zweck, Fächer

(1) Durch den Vorbereitungsdienst sollen die Auszubilden-
den befahigt werden, den Lehrerberuf in mi:rdestens zwei Fä-
chern im jeweiligen Lehramt auszuüben,

(2) Fächer jia ginns dieser Verordnr:ag sind Unterrichtsfä-
cber, Fachrichtungen und Ausbildungsschwerpunkte.

s3
Eins tellun gsvorauss etzungen

(1) In den Vorbereitungsdienst für eil Lehramt wird nach
Maßgabe der Vorschriften über Zulassungsbeschränkungen
unter Beruirng in das Beamtenverhältnis auf Widemrf einge-
stellt, wer

1. die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen er-
fültt,

2. die Erste Staatsprüfung für ein Lehramt in Niedersachsen
oder eiae als gleichwertig anerkannte Prtifung bestanden
hat,

3. ftlr das Lehramt an berufsbildenden Schulen zusätzlich

a) in den Fachrichtungen Pflege und Sozialpädagogik
eine einschlägige Berufsausbildung oder gleichwertige
berufspraktische Tätigkeiten,

b) in den übrigen Fachrichtungen eine mindestens einj6_h-
rige fur die jeweilige berufliche Fachri6[1rog förder-
liche berufspraktische Tätigkeit

nachweist und

4. die erforderlichen deutschen Sprachkenatuisse hat.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 kann auch eingestellt
werden, wer mit einer P.räfung eiaen mindestens dreijährigen
universitären Studienge.g abgeschlosseu hat, der zwei Fä-
chem zuzuorduen ist, von denen ftrr mindestens eines ein be-
sonderer Bedarf durch das Kultusministerium festgestellt
worden ist.

(3) lWer nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes ist oder nicht die Staatsaagehörigkeit eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder
eines andoren Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum besitzt und deshalb nicht in das
Beamtenverhältnis eingestellt werden kann, wird in ein
öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhälhis aufgenommeu
und erhält eine monatliche Unterhaltsbeihilfe in Höhe der

Anwärterbezüge einer Beamtin oder eiaes Beamten auf Wi-
demrf im Vorbereituugsdienst des jeweiligen Lehramts sowie
sonstige Leistungen, die nach S 59 Abs. 2 Satz 2 des Buldes-
besoldungsgesetzes gewährt werden. ,Irn übrigen sind die für
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf geltenden beemten-
rechtlichen Vorschr.iften sinngemäß an züwsr6.r. 3Die Aus-
_zub^ildeuden 9i"d ?o Beginn d1s Vorbereitungsdienstes nach
YSC"tt des Verpflichtungsgesetzes auf die gelvissenhafte Er-
ftillung ihrer Obliegeuheiten zu verpflichten.

(a) lNicht eingestellt wird, wer bereits mebr als die Hälfte
des in Niedersachsen vorgeschriebenen regehnäßigen Vorbe-
reifungsdienstes für eine eutsprechende öder gleichwenige
Lehramtslaufbahn im Geltungsüereich des BeamlenrechtsraL.
mengesetzes abgeleistet hat. 2Ausnahmeu hiewon sind nur
aus schwerwiegenden persönlichen Gründen zulässig.

S*
Dienstbezeichnung

- 
Im 

- 
Vorbereitungsdienst ftihren Auszubildende .entspre-

chend ihrem Lehramt die Dienstbezeichnung

1, ,Ä-nwärterin des Lehramts an Grund-, Haupt- uad Real-
schulen" oder ,,A:rwärter des Lehramts an Grund-, Haupt-
u:rd Realschulen",

2. ,Änwärterin des Lehramts für Sonderpädagogik,, oder
,,Aawärter des Lehramts für Sonderpädagogik",

3. ,,studienreferendarin des Lebramts an Gymnasien" oder
,,studienreferendar des Lehramts an Gymnasien" oder

4. ,,Studienreferendarin des Lehramts an berufsbildenden
Schulen" oder,,studienrefelendar des Lebramts an berufs-
bildenden Schulen".

s5
Änrechnungszeiten

(1) Auf den Vorbereitungsdienst werden angerechnet

1. bereits abgeleistete Zeiten des Vorbereitungsdienstes der
jeweiligen oder einer dieser entsprechenden oder gleich-
wertigen Laufbahn oder einer gleichwertigen Ausbildung

a) ftir Lehrämter des gehobenen Dienstes bis zu zwölf Mo-
nate,

b) für Lehrämter des höheren Dienstes bis zu achtzehn
Monate,

2. für Lehrrämter des höheren Dienstes Praktika und berufs-
' praktische Tätigkeiten in Umfang eines Schulhalbjahres,
die als Zulassungsvoraussetzung für die Pnlfung nach g 3
Abs. 1 Nr. 2 abzuleisten sind, mit sechs Mouaten.

(2) Auf Antrag können auf den Vorbereitungsdienst Zeiten
einer Ausbildung oder Tätigkeit, die fur die Lehrnmtsausbil-
dung förderlich sind,

1. ftir die Lehrämter des gehobetren Dienstes bis zu sechs Mo-
trate,

2. fur die Lehrämter des höheren Dienstes bis zu zwölJ Mo-
nate

angerechnet werden.

(3J Es ist jedoch ein Vorbereitungsdienst von mindestens
sechs Mouaten abzuleisten, für Lehrrämter des höheren Diens-
tes im Fall der Anrechnuug nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2
von mindestens einem ]ahr.

s6
Beeudigung des Beämtenverhältnisses

Das Beamtenverhältnis endet

1. bei Bestehen der Laufbahnprüfuag mit dem Ablauf des Ta-
ges der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses der Prüfung,



füihestens jedoch mit dem allgemeinen oder im Einzelfall
festgesetzteu Ablauf des Vorbereitungsdienstes und

2. bei endguJtigem Nichtbestehen der Laufbahnpnifung mit
dem Ablauf des letzten Tages der Prüftrng.

s7
Ausbildungseinrichtunien, Ausbildende, Vorgesetzte

(1) Die Ausbildung erfolgt an

1. Studienseminaren und

2. öffentlichen Schulen oder anerkannten Ersatzschulen der
jeweiligen Schulform.

(2) Ausbildende si.nd

1. die Seminarleiterin oder der Seminarleiter sowie deren
oder dessen Stellverheterin oder Stellverheter.

2. für Lehrämter

a) des gehobenen Dienstes die Fachseminarleiterinuen
und Fachseminarleiter,

b) des höheren Dienstes die Fachleiterintren und Fach-
leiter.

(3) lDie Ausbildenden nach Absatz 2 Nr. 1 sind veratrtwort-
lich für die ges:mte Ausbildung und Vorgesetzte der Auszu-
bildenden. 'zDie Ausbildenden nach Absatz 2 Nr. 2 sind in
ihrem Bereich der Ausbildung weisu:rgisberechtigt; in der
Schule sind dies die Schulleitung und die Fachlehrkräfte.

Sg

S eminaweranstaltungen

(1J lDie Auszubildenden nehmen teil

1. an den allgemeiaen Veranstalfungen des Studienseminars,

2. an den Veranstaltungen eines pädagogischen Seminars,

3. an den Veraastaltungen der fachdidaktischen Semiaare
für die Fächer, die Bestandteil ihrer Prtifung nach S 3
Abs. 1 Nr.2 wareu oder die den Fächern ihrer häfung
entsprechen, u-n.d zrryar in der Ausbildung

a) für das Lehrarnt al Grund-, Haupt- uld Realschulen an
Veranstaltungen der fachdidaktischen gsminars zwsi-
er oder dreier Untenichtsfächer,

b) für das Lehramt ftir Sonderpädagogik an Veranstaltun-
gen eines Seminars einer sonderpädagogischen Fach-
richtung und fachdidaktischer Semiaare

- aa) des Langfachs und eines gewählten Fachs oder

bb) beiderKurzfächer,

c) für das Lehramt an G5mrnasien an den Veranstaltungen
der fachdidaktischen Seminare zrnreier Unterrichtsfä-
cher,

d) für das Lehramt an berufsbildenden Schulen an den
Veranstaltungen der fachdidaktischen Serr-inare in ei-
ner beruflichen Fachdchtung und in einem Unter-
richtsfach, wobei ai die Stelle der Ausbildung in
einem Uuterrichtsfach die Ausbildung in Sonderpäd-
agogik oder in einem Ausbildungsschwerpunkt oder
einem Unterichtsfach innerhalb der beruflichen Fach-
richtung heten kann.

zAn d.ie Stelle eiaes der Fächer nach Satz 1 Nr. 3 kann auJ An-
bag das Fach.ei.ner Erweiterungsprüfung treten. 3hn Fall der
Einstollung nach S 3 Abs.2 sind zusätzliche Qualifizierungs-
maßnah-en in Pädagogik verpflichtend, die i:r einem Ausbil-
dungsplan festgelegt werden.

(2) AufAltrag kann in einem zusätzlichen Fach ausgebildet
werden, wenn hierfür das Bestehen einer Prüfung nach S 3
Abs. 1 Nr. 2 nachgewiesen wird und die Ausbildungsmöglich-
keiten des gtudisugsminars es zulassen.

se
Ausbildungsunterricht, Ausbildungsnote

(1) lDie Auszubildenden erteilen Untenicht bei strindiger
oder gelegentlicher Betreuung durch eine Fachlehrkraft (be-
beuter Unterricht) u:rd eigenverantwortlichen Unterricht.
2Zrrm beh'euten Unterricht gähören auch Hospitationen.

(2J Die Auszubildenden erteilen Ausbildungsuntericht von
durchschnittlich wöchentlich zwölf Stunden ftir die Lehr-
ämter des gehöbenen Dienstes und zehn Stunden für die Lehr-
ämter des höheren Diensres.

(3) lAuszubildeude für das Lehra.nt an Grund-, Haupt- und
Realschulen können Ausbildungsunterricht auch atr der Ori-
entierungsstufe oder der Gesamtschule efieilen.- 2Auszubil-

dende ftir das Lehramt für Souderpädagogik können im Ratr-
mt. der sonderpädagogischen Förderung Ausbildungsunter-
richt bis zur Hrälfte auch an allgemein bildenden Schulen
erteileu, die nicht Sonderschulen sind.

(4) rDie Auszubildenden für das Lehramt an Gymnasien er-
teilen Ausbildungsurterricht zu etwa gleichen Teilen in bei-
den Sekundarbereicheu; sie könaen Ausbilduugsunterricht
auch an dem entsprechenden Schulzweig einer Kooperativen
Gesamtschule mit gym:rasialer Oberstufe, an einer Intägrier-
ten Gesamtschule mit gym.nasialer Oberstufe oder fur eiae
begrenzte Zeit an einer Orientierungsstufe, einem Abend-
gymnasium, einem Kolleg oder einer Gesantschule ohne
gymnasiale Oberstufe erteilen. 2Die Auszubildenden für das
Lehramt an berufsbildenden Schulen sollen in verschiedenen
Schulfonnen und Stufen der berufsbildenden Schulen uater-
richten.

(5) lDie Ausbildenden geben jeweils eine Beurteilung über
die KenntaiSse, Fähigkeiten und Leistungen der oder des Aus-
zubildenden ab. 2Für die Beurteilung durch die Leiterin oder
den Leiter des pädagogischen Seminals gibt die Schulleiterin
oder der Schulleiter eine schriftliche Stellungnnh-e zu den
Leistungen in der Schule ab. 3Die Beurteilungen schlisffsamil
einer Note nach $ 12 Abs. 1 ab; sie sind dem Pnifling zur
Kenntnis zu geben. nDie Ausbildungsnote wird aus dem arith-.
metischen Mittel der Beurteiluagen errrittelt.

' Dritter Teil

Zweite Staatsprüfung

s10
hi{ungsteile

(1) Die Prufung'umfasst die Prü.firngsteile Hausarbeit,
Prüfungsunterrichtl, Pnlfungsunterrichtll und mündliche
hifirng.

(2) Die Prüfung wird mit der Bekanntgabe des Th"-as der
Hausarbeit eingeleitet.

s11

Prüfungsamt, hifüngsausschuss

(1) Die Prtifi:ag wird vor einem staatlichen Pnifungsamt ab-
gelegt.

(2) lDas Prüfungsamt setzt die Prüfungsterrnine fest und bil-
det ftir jeden Prüfliirg einen Prüfungsausschuss. 2Diesem ge-
hören an i

1. ein vorsitzendes Mitglied,

2. die Leiteri.n oder der Leiter eines pädagogischen Seminars,
'an 

dem der Prüfling teilgenommen hat,

3. die Ausbildenden nach g z Abs. 2 Nr. 2, die den Prüfling
in den Fächern ausgebildet haben, in denen er den Prti-
fu ngsunterricht erteilt,
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4. die Schulleiterin oder der Schulleiter der Schule, an der
der Prüfling Ausbildungsunteuicht erteilt hat 

.tltt gT Mitglied däs prüfungsausschusses verhindert, so ist
eine Ver[etuag zu bestellen.

(3) 1 Vorsitzendes Mitglied darf nur seia, wer

1. Miiglied des Prüfuagsamtes ist oder an einer Schulbehör_
de, einem Seminar oder aLs Leiterin oder Leiter einer Schu-
le tätig isit,

2. die Befähigung

a) für ein Lehramt des gehobenen Dienstes besitzt, wena
die Prti{ung fur den gehobenen Dienst abgenommen
wird,

b) für das Lehramt besitzt, für das d.ie prü-firng erfolgt,
wenn die Prünrng für den höheren Dienst abge",oi-
men wird,

Tür den Prüifirngsunterricht I kann ein anderes vorsitzendes
MitCheg bestimmt werden als ftir die übrigen prtiLfuugsteile,
wen-n dieser an einem ftäherbn Tag als där irüfungJunter-
richt II sta{tfinds1. dieses vorsitzendä Mitglied gehört*nur ftiLr
diesen Pri.ifungsteil dem Fnlfungsausschuis an.-

(41 Entscheiduugen, die die Pnifung bebeffen, werden vom
Pnifungsamt getroffen, soweit in dieser Verordnung nichts an-
deres bestimmt ist.

s12
Benotung der Prü:fungsleistuagen

{1) Iede Prüfungsleistlng erhält von d611 sinzshsa pnifen-
den eiae der folgenden Noten:

sehrgut (1) = eine den Anforderungen im besoudereu
Maß entsprechende Leistung,

gut (2J = eine den Anforderungen voll entspröchen-
de Leistung,

befriedigend (3) = ei:re den Anforderungen im Allgemeinen
entsprechende Leishrng,

ausreichend (4) = eine Leistung, die zwar Mangel aufweist,
aber iui Ganzea den Anforderungen noöh
eutspricht,

mangelhaft (5J = eine den Anforderungen nicht entspre-
chende Leistung, die jedoch erkennen
lässt, dass die notwendigen' Grundkennt-
nisse vorha.nden sind und die.Mringel in
absehbarer Zeit behoben werden könnten,

ungenügend (6) = eine den Anforderungen nicht entspre-
chende Leistung, bei der selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben
werden könnteu.

(2) lweichen die Einzelooten voneiaander ab und kann der
Frä{ungsausschuss sich nicht auf eine Note eiaigen, so ermit-
telt das vorsitzende Mitglied die Note aus dem arithmetischen
Mittel der Einzelnoten. 'zErgeben sich bei der Rechnung Dezi-
malstellen, so ist nur die erste Dezimalstelle zu berücksichti-
gen; es wird nicht gerundet. sDie rechnerisch erurittelten
Zahleu sind den Noten wie folgt zugeordnet:

bis 'J.,4 sehr gut,

1,5 bis 2,4 gut,

2,5 bis 3,4 befriedigend,

3,5 bis 4,4 ausreichend,

4,5 bis 5,4 mangelhaft,

über 5,4 ungenügend.
{Bei weiteren rechnerischeu Ermittlungen von Noten sind die-
se Zahlen maßgeblich.

(3) Nach der Benotung eines pnifungsteils gibt das vorsit-
z-ende Mitglied des prüfungsausschus;es deÄ htifling auf
Verlangen die Note beknnnt.

s13
Hausarbeit

(1) rln der Hausarbeit soll der pnifling uachweisen, dass er
ein abgegrenztes Thema aus der Schu_lpiaxis zu durchdenken
und zu gestalten vermag. ,Die Hausarblit soll aus der Ausbil-
duag im Vorbereitungsdienst hervorgehen.

(2) Gruppenarbeiten sind zulässig, wenn die inöviduellen
Leistungen deutlich abgrenzbar und bewertbar sind, den An-
forderungen an eine selbstfudige prüfungsleistung entspre-
chen und das Thema die Bearbeitung duch mehiere p^nif-
liage erfordert.

(3) lDer Prü{ling kann bis sieben Monate vor Ende des Vor-
ljreituagsdienstes ein Thema für die Hausarbeit vorschlagen.
'Die Hausarbeit ist innerhalb einer Frist von zrarei Monäten
seit dem fEg q.t Bekanntgabe des Themas vorzulegen. sDie
Frist wird auch durch nachgewiesene Abgabe bei einem Zu-
stelldienst gewahrt.

- (4)_tDig Bearbeitungsfrisf lann auf Antrag von d.er Leitung
des Studienseminars aus wichtigem Gruad, den der prtif[n!
nicht zu vertreten hat, um insgesamt bis zu vier Wochen verl
le"gg$ werden; der Grund ist unverzüglich auzuzeigen und
glaubhaft zu machen. zWird der Antrag damit begrüudet, dass
der PniIling arbeitsunfähig erkraakt iit, so k""' die Leitung
des'Studienseminars ein amtsärztliches Zeup.is verlangen.3Besteht der Grund für die Fristverlängerung-langer als äer
Wochen fort, so wird vom Pnifungsami ein neues Thema ge-
steUt.

(5) Wtud die Bearbeitrngsfrist nicht singehalten, so erhäLt
der Prüfling für diesen hifungsteil die Note ,,uagenügend,,.

(6) rDie Hausarbeit wird von zwei fachkundigen Ausbilden-
den begutachtet und benotet; eine dieser Personen soll den
Pnlfling ausgebildet haben. zDas vorsitzende Mitglied des pni-
fungsausschusses setzt die Note vor dem Früfungsunterricht I
entsprechend den Benotungen fest. sweichen die EinzeLnoten
um eine Note voneinander ab, so entscheidet sich das vorsit-
zende Mitglied für eine der Noten oder für das aritbmetische
Mittel der Noten. {Weichen die Einzelnoten r:m mehr als eine
Note voneinander ab, so entscheidet es sich ftir eine der Noten
oder eine dazwischenliegende Note; ss lqenn zu seiner Mei-
nungsbilduug ein weiteres Gutachten eiaholen.

s14
Prüfrrngsuaterricht

(1) lDer hifling hilt brüfungsunterricht in zwei ar.O"*,
in denen er währeud des Vorbereitungsdienstes ausgebildet
worden ist (Pnifungsunterricht I und tr). 2Dies sind

1. für das Lehreml an Grund-, Haupt- und Realschulen arei
Langfächer oder ein Langfach uud ein Kurzfach,

2. fur das Lehramt für Sonderpädagogik das Laagfach uld
ein gew?ihltes Fach oder öe beiden Kurzfächer, wobei in
dem gewtihlten Fach oder in einem der Kurzfächer die
sonderpädagogische Fachrichtuag, in der der Pnifling aus-
gebildet wurde, besonders zu berüclsichtigen ist.

3lst eine Ausbildung in eiaem zusätzlichen Fach nach g I
Abs. 2 erfolgt, so kann dieses für einen Nifungsunterricht ge-
wählt werden; ein Langfach k4r. nur durch ein Langfach er-
setzt werdeq.

(2) lDas Prüfungsar,nt bestimmt auf Vorschlag der Leitung
des Studiensemirars für jeden Prüfungsunterricht die |ahr-
gangsstufe oder den Sekundarbereich des G5mrnasiums oder
der Gese,mtschule oder die Schulform der berufsbildenden
Schule. 2Der Prüfling wahlt für jeden Präfungsurterricht im
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. s16
Zu-hörende

lDas vorsitzende Mitglied d.es Prüfirngsausschusses kann
als Zuhörende beim Prüfungsunterricht uad bei dessen Be-
sprechung sowie bei der mtim.dlichen Prüfung zulassen

1. Auszubildende desielben Seminars, sofern der hiliing
der Anwesenheit nicht widerspricht,

2. andere Personen, an deren Anwesenheit ein dienstliches
hteresse besteht.

2Bei der Beratung und Benotung dürfeu Zuhörende nicht an-
wesend sein.

s17
Täuschung, Ordnuagsverstoß

(1) lVersucht der Prfifling, das Ergebnis der Prüfung'durch
Täuschung a1 lssinflussgn oder verstößt er erheblich gegen
die Ordnung, so wird für den behoffenen Prüfungsteil in der
Regel die Note ,,ungenügend" erteilt. 'Io leichten FäIlen kann
die Wiederholung des Pnlfuugsteils aufgegebeu oder von
Maßnahmen abgesehen werden. 3Die Entscheiduug trifft das
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses.

(2) Whd dem Prüfungsamt eine Täuschung erst nach Aus-
hrindigung des Pnifungszeugnisses bekannt, so kann die Prü-
fung nur innerhalb vön fün-f Jahren nach Äbschluss der
Pnifung für nicht bestanden erklärt werden.

s18
Rücktritt

(1) lTritt der PrüIling ohne Genehmiguug des Früfuagsam-
tes von der Hausarbeit oder ohne Genehmigung des vorsitzen-
den Mitgliedes des Pnifungsausschusses von einem Pnifungs-
teil zurück, so erh:ilt er für den beEeffeuden hifmgsteil die
Note,,ungeuügend". 2Tritt er ohne Gsnshmigrng von der ge-
samten hiftrng zurück, so ist die Prufung nicht bestanden.

[2) 
lwbd der Rücknitt genehmigt, so gilt die Pnlfung oder ,

der Pn5-firngsteil als nicht unternommen; 2Die Genehmigung
darf nur erteilt werdeu, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
insbesondere wenn der Frtifling wegen Krankheit veihindert
ist. 3Der Rücktrittsgrund ist unverzüglich nachzuweisen; die
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses kann verla-ngt wer-
den.

. s1s
Gesamtergebnis der Prüfung

(1) lDas vorsitzende Mitglied des Prüfungiausschusses er-
mittelt das Gesamtergebnis der Präfung als arithmetisches
Mittel der Ausbildungsnote und der Noten für die einzelnen
Prü'fungsteile. 2Die Berechnung erfolgt bis auf eine Stelle nach
dem Komma; es wird nicht gerundet. 3Die rechnerisch ermit-
telte Zahl ist den Gesrmhoten wie folgt zugeordnet:

1,0 bis 1,4 sehr gut,

1,5 bis 2,4 gut,

2,5 bis 3,4 befriedigend,

3,5 bis 4,4 ausreichend,

4,5 bis 6,0 nicht bestanden.

(2) lDie Pnifung ist bestanden, wenn die Gesamtnote min-
destens ,,ausreichend" lautet. 2Sie ist jedoch nicht bestanden,
weIln

1. für einen Prüfungsteil die Note,,ungenügend",

2. für zn'ei Prüfungsteile die Note,,mangelhaft",

3. für einen Prüfungsteil und fü'r die Ausbildung die Note
,,mangelhaft" oder,,ungenügerd" oder

Einvernehmen mit den zuständigen Ausbildenden nach S z
Abs. 2 Nr. 2 und der Schulleitung die Klasse oder Lemgruppe.

(3) lDas Thema oder den Themenbereich für jeden Prü-
fungsunterricht bestimmen die Ausbildenden nach g 7 Abs. 2
Nr. 2; geeignete Vorschläge des Prüflings sollen berucksichtigt
werden. 'zDie für den Unterricht in der Klasse oder Lerngruppe
verantwortliche Fachlehrkraft soll gehört werden.

(4) lDas Thema oder der Themenbereich wird dem Pnifling
acht Tage vor dem jeweiligeu Untertichtstermin bekannl gg-
geben. zFindet der Prüfungsunterricht fur beide Fächer an ei-
nem Tag statt, so erfolgt die lskannfgxlg fünfzehn Tage vor
dem Unterrichtsterrrin. lFindet der Prüfungsunterricht für
beide Fächer innerhalb von sieben Tagen statt, so erfolgt die
lskenntgafs fii'r den Pnifuagsunterricht tr fii-nfzehn Tage vor
dessen Termin. {Ist der Tag vor dem Prüfungsunterricht oder
der errrittelte Tag der Bekanntgabe des Themas oder Themen-
bereichs ein Sonntag oder Feiertag, so wfud der Tag der Be-
kaantgabe auf den nächsten davor liegenden Werkiag mit
Ausnahme des Sonnabeuds vorverlegt.

(5) lFür jedeu Pnlfuagsuaterricht fertigt der hifling einen
schriftlichen Entwurf an. 2Dieser ist nm Tag vor dem Prti-
fungsu:c,terricht im Studienseminar oder bei einer vereinbar-
ten Stelle abzugeben; Absatz 4 Satz 4 gilt eutspiechend.

(6) lDer hifurigsunterricht wird jeweils arn Prüfungstag be-
sprochen und vom Prüfingsausschuss nach Beratung beuotet.
'zZuBeginn und zum Ende der Besprechung ist dem Prüfling
Gelegeuheit zu geben, sich zum Unt6rricht zu äußern,

s15
' 

Mündliche Prüfung

(1) lDie mtindliche Prüfirng findet als letzter Prüfungsteil
statt. 'zDer Pnifling soll nachweisen, dass er auf der Grundlage
erziehungswissenschaftlicher, fachwissenschaftlicher und
fachdidaktischer Erkenntnisse und Fähigkeiten unter Berück-
sichtigung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften Proble-
ne der pädagogischen Praxis analysieren und Handlungsmög-
lichkeiten entwickeln und darstellen kann.

(2) Die Gegenstäade.der mündlichen Prüfung sind zu ent-
nehmen

1. dem pädagogischen Bereich eiaschließlich sonstiger schu-
lischer Fragen, wobei es insbesondere gehen kann um die
Gebiete

a) Pädagogik, pädagogische Psychologie und Soziologie,
bezogen auf die Berufspraxis d€r ieweiligen Schulform,

b) Schulentwickluag,

c) Stellung und Aufgabe der Schule in der Gesellschaft
un(r

d) Schul- und Beamtenrecht sowie

e) berufliche Bildung und Berufsbildungssystem zusätz-
lich beim Lehramt an berufsbildenden Schulen,

und

2. der Didaktik und Methodik der Fächer, in denen der Prüf-
ling Pnlfugsuntenicht erteilt hat.

(3) Die mündliche hrifulg findet als Einzelprüfung statt
und dauert etwa eine Stu-nde.

(4J rDer Prüfungsausschuss erteilt fur den pädagogischen
Bereich und für jedes Fach eine Teilnote. 2Aris dem arithmeti-
schen Mittel der Teilnoten emittelt das vorsitzende Mitglied
des Pnlfungsausschusses die Note der mündlichen Prtifung;
$ 12 Abs. 2Sätze 2 bis 4 giltentspiechend.
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4, für einen Prtifuagsunterricht die Note ,,mangelhaft" und
für den anderen Prüfungsunterricht oder die Ausbilduag
nicht mindesteus die Note,,befriedigend"

erteilt wurde.

(3) Ist für zwei Prtifungsteile oder für einen Präfungsteil
und die Ausbildung jeweils die Note ,,mangelhaft" oder ,,uage-
nügend" erteilt worden, so wird die Prüfung nicht fortgesetzt.

s20
Niederschrift

Über den Pnifirngsunterricht, die mündliche Prüfung und
die Bekanntgabe des Gesamtergebnisses der Prüfung ist eine
Niedgrschrift anzufertigen.

s21
Zeugnis, Berufsbezeichnung

(1) Über die bestandene Prüfung erhalt der Prüfling ein

i ,rl-., die Frütung bestanden hat, darf entsprechend der
jeweiligen Lehramtsausbildung die Berufsbezeichnung

1. ,,Lehreria des Lehranrts an Grund-, Haupt- und Realschu-
len" oder,,Lehrer des Lehramts aa Grund-, Haupt- und Re-
alschulen" oder

2. ,,Lehrerin des Lehramts für Sonderpädagogik" oder,,Lehrer
des Lehramts für Sonderpädagogik" oder

3. ,,Assessorin des Lehramts an Gymnasien" oder ,,Assessor
des Lehramts an Gytrrnasien" oder

4. ,,Assessorin des Lehramts an berufsbildenden Schulen"
oder,,Assessor des Lehramts an berufsbildenden Schulen"

führen.

(3) Das Nichtbestehen wird schriftIich bestätigt'

s22
Wiederholung der Prüfung

*j"tl"t"T" 
nicht bestandene Prüfung |q6aa 6inm4l wiederholt

(2J lDas PrüLfungsamt bestimmt auf Vorschlag des Prtifungs-
ausschus3es hierfür den füihestmöglichen Zeitpuakt, . der
nicht mehr als sechs Monate nach der nicht bestandenen Prü-
fung liegen soll. '?Die PrüLfung bleibt eiageleitet.

(3) llautet die ursprüngliche Ausbilduagsnote mindestens

,,ausreichend" und ist fiit einen hifungsteil die Note,"rnan-
gelhaft" oder,,ungenügend" erteilt worden, so findet die Wie-
äerholungsprüfrrng nur in diesem Frtifungsteil statt. zDie

Hausarbeit-wird angerechnet, wentr für sie mi:rdestens die
Note,,befriedigend" erteilt worden ist; sie wird auf Aaaag an-

gerechnet, wenn fur sie die Note ,,ausreichend" erteilt wordea
ist.

(a) Die Wiederholungsprüfung wird nicht fortgesetzt, wenn
sie nicht mehr bestanden werden kann.

(5) Die Ausbildungsnote wird neu gebildet, wenn der Vor'
bereitungsdienst verläugert wurde und sict' die Note mindes-
tens einer Beurteilung nach S 9 Abs. 5 geändert hat; dabei
wird die alte durch die jeweils neue Beurteilung ersetzt.

s23

Einsicht in die Prüfungsakte

Der PrüIling t6ann ssins Präfungsakte innsüal! ei-nes ]ah-
res nach Bekanntgabe des Gesamtergebnisses der Prä(ung ein-
seheu.

Vierter Tei.l

Schlussvorschriften

s24

ÜbergalgsvorschriJten

(1J lAuszubildende, die vor ll.-Kraft-Treten dieser Verord-
nung in den Vorbereitungsdienst eingestellt wordeu sind,
werden nach den bisherigen Vorschriften ausgebildet und ge-

prüft. zUnterbrechen sie jedoch den Vorbereitungsdienst läa-
ger als insgesamt sechs Monate, so richten sich die weitere
Ausbildung und die PrüLfung nach dieser Verordnung.

(2J lBis zum 31. Dezember 2004 kaun ia den Vorbereitungs'
dienst für das Lehramt an Realschulen eingestellt werden, wer
die Erste Staatsprufung für dieses Lehramt abgelegt hat. 'zFilr
diese Personen gilt'diese Verordnung, soweit sie das Lehramt
an Grund-, Haüpt- und Realschuien mit dem Schwerpunkt
Haupt- uld Realschulen bebifft, mit der Maßgabe, dass ab-

weichend von S 4 die Dienstbezeichnung,Änwärterin für das

Lehramt an Realschulen" oder ,,Anwärter fur das Lehramt an
Realschulen" lautet und abweichend von S 21 Abs. 2 die Be-

rufsbezeichnung ,,Lehrerin füLr das Lehramt an Realschulen"
oder ,,Lehrer ftir das Lehramt an Realschulen" geftihrt werden
darf. 3Nach dem 31. Dezember 2008 kann die Prüfi:ng für das

Lehramt an Realschulen nicht mehr abgelegt werden.

s25

In'Kraft-Treten

[1) Diese Verordnung hitt am 1. November 2001 in Kraft'

(2) Gleichzeitig titt die Verordnung über die Ausbildung
.und die Zweiten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande
Niedersachsen in der FaJsung vom 15' |uui 1993 (Nds' GVBI.
S.166) außerKraft.

Hannover, den 18. Oktober 2001

Die Niedersächsische Landesregierung

Gabriel Jürgens-Pieper


